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^. 74.
Bekanntmachung des Staatsminifteriums zur Ausführung der Be¬

kanntmachung des Reichskanzlers vom 3 . Februar 1910 , betreffend
die Regelung des Verkehrs mit Kraftfahrzeugen.

Oldenburg , den 29 . März 1910.

Auf Grund des § 37 der Bekanntmachung des Reichs¬
kanzlers vom 3 . Februar 1910 , betreffend die Regelung des
Verkehrs mit Kraftfahrzeugen (Reichsgesetzblatt Seite 389 ),
wird im Höchsten Aufträge folgendes bestimmt:

8 i.
Im Herzogtum ist unter „Höhere Verwaltungsbehörde"

in den W 5 Absatz 2 , 18 Absatz 2 , 23 Absatz 1 und 2
und in der Anlage L in Ziffer II Absatz 1 das Mini¬
sterium des Innern , im übrigen die Großherzogliche Polizei¬
direktion in Oldenburg zu verstehen.

8 2.
Die im § 23 Absatz 1 erwähnte Befugnis der „Polizei¬

behörde " steht im Herzogtum Oldenburg hinsichtlich der



488

Amts - und Staatswege dem Ministerium des Innern zu.
Im übrigen sind im Herzogtum unter „Polizeibehörde " und
„Ortspolizeibehörde " die Ämter und die Stadtmagistrate
der Städte I . Klasse zu verstehen.

8 3.

In den Fürstentümern sind unter „Höhere Verwal¬
tungsbehörde " und unter „Polizeibehörde " und „Ortspolizei¬
behörde " die Regierungen zu verstehen.

Oldenburg , den 29 . März 1910.

Staatsministerium.

Ruhstrat.

Or . Zerhusen.
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